Richtlinien

über die Verwendung von

Fachschafts- bzw. Sprecherratsmitteln

Für Fachschaften und Sprecherrat werden der Universität Bamberg vom Bayer. Staatsminiserium für Wissenschaft, Forschung und Kunst jährliche Haushaltsmittel bei Kapitel 1506 Titelgruppe 77 zur Verteilung und Bewirtschaftung zugewiesen.

Mittelverteilung:

Von den zugewiesenen Haushaltsmitteln sind ab 2008 zunächst 40 % (bisher 35%) für den Sprecherrat und 60 % (bisher 65%) für die Fachschaften vorgesehen.

Die Fachschaften erhalten dabei einen Sockelbetrag von jeweils 150,00 €; der Restbetrag wird nach den aktuellen Studentenzahlen des jeweiligen Wintersemesters aufgeteilt.

Von den Mitteln des Sprecherrates wird ein Anteil für Personalkosten reserviert.

Verwendunszwecke:

Die Verwendung der Mittel für die Studentenvertretungen ist mit Schreiben des Wissenschaftsministeriums vom 11.12.1987 (Nr. III/3-6/30 946) geregelt.

Hiernach dürfen folgende Ausgaben geleistet werden:

· Personalausgaben
Nur für die Beschäftigung von „sonstigen Hilfsleistungen“ (Zeitangestellte); die    Arbeitsverträge sind von der  Hochschule abzuschließen.

· Aufwandsentschädigungen
Höchstbeträge 50,00 €/mtl. für den Sprecherrat bzw. 100,00 €/jährlich für Fachschaftsmitglieder; hinsichtlich der Besteuerung siehe § 3 Nr. 12 S.2 EsStG und     Abschn. 7 Abs. 2 und 5 LStR 1984. Der jährliche Gesamtbetrag für Aufwandsentschädigungen darf 30% der zugewiesenen Haushaltsmittel nicht übersteigen.

· Reisekosten
Reisekosten dürfen nur für die Benutzung der 2. Klasse der Deutschen Bahn gewährt werden. Reisekosten nach außerhalb Bayerns und mehrtägige Reisen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Hochschule.

· Sonstige Sachkosten
Hierunter fallen Kopier-, Druck-, Büromaterial-, Telefon- und Portokosten. Diese Kosten werden über das Ref. III/4 bzw. III/5 abgerechnet. Beschaffungen sind grundsätzlich über das Beschaffungsreferat III/6 der Universität abzuwickeln.

· Veranstaltungen
Bei kulturellen Veranstaltungen (Theaterabende, Musikveranstaltungen etc.) sind    die zu erhebenden Eintrittspreise - bei anzustrebender voller Kostendeckung - so    anzusetzen, dass diese mindestens 25% aller vorhersehbarer Ausgaben  abdecken. Vergnügungsveranstaltungen sind finanziell so zu gestalten, dass grundsätzlich die Kosten in der Veranstaltung voll gedeckt werden.

Bei Weihnachtsfeiern, Semestereinführungsveranstaltungen u.ä. können an jeden Teilnehmer Speisen und Getränke im Wert von bis zu höchstens 1,79 € kostenlos abgegeben werden (Teilnehmerliste erforderlich).Im Übrigen sind sonstige Beschaffungen und die Abgabe von Speisen und Getränken aus den zugewiesenen Mitteln nicht zulässig.
Nähere Bestimmungen siehe WFKMS vom 11.12.1987.

Die den Fachschaftsvertretungen zugewiesenen Mittel dürfen nur für die Wahr-nehmung fachbereichsbezogener Angelegenheiten der Studenten verwendet werden.

Folgende Ausgaben können aus den zugewiesenen Mitteln nicht geleistet werden:

· Leistungen an Sachbearbeiter, sog. Referenten, Redakteure usw.

· Beiträge oder sonstige Leistungen an Vereinigungen jeglicher Art auf Bundes -oder Landesebene.

· Die Beschaffung von Fahrzeugen, gleich welcher Art.

· Ausgaben, für die andere Haushaltsansätze zweckbestimmt sind. Dies gilt insbesondere für Ausgaben zum Betrieb und zur Unterhaltung von Kindergärten, für Unterstützungen und ähnliche finanzielle Beihilfen, für den Betrieb oder Einzelmaßnahmen

· in psychotherapeutischen Angelegenheiten, Studienberatung im allgemeinen u.ä.

· Die Beschaffung und Abgabe von Speisen und Getränken.

Evtl. Rückfragen richten Sie bitte an die Universität Bamberg, Referat III/8 (Tel 863-1063).

Bamberg, 07.02.2008

Referat III/8

